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§ 70 LBedG 2000
 LBedG 2000 - Landesbedienstetengesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.09.2025

Dem Landesbediensteten gebührt für jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 v.H. des

durchschnittlichen Monatsbezuges in diesem Zeitraum. Steht ein Landesbediensteter während des

Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuss des vollen Monatsbezuges,

so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der entsprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt beim Ausscheiden aus

dem Dienststand der Monat des Ausscheidens.

In Kraft seit 01.01.2001 bis 31.12.9999
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